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Diese Richtlinie hat zum Ziel, alle wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen 

Publikationen der Mitglieder und Angehörigen der Hochschule Darmstadt (h_da) auf 

Grundlage §34 (2) HessHG in Verbindung mit der Satzung der Hochschule Darmstadt zur 

Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis vom 19.07.2022 zum Vorteil der Autorinnen und 

Autoren eind�utig und voUständig zuordnen·und erfassen zu können, um auf diese Weise die· 

Sichtbarkeit der an der Hochschule Darmstadt erbrachten Forschungsleistungen zu 

gewährleisten bzw. zu erhöhen. Gleichzeitig dienen die Angaben als Ausgangsbasis zur 

Erhebung von Kennzahlen und zur Erstellung der Hochschulbibliographie. 

1 Anwendungsbereich 

Die vorliegende Richtlinie ist für die gesamte Hochschule Darmstadt verbindlich und gilt für 

ihre Mitglieder und Angehörigen. Damit gilt sie für alle wissenschaftlichen und 

nichtwissenschaftlichen Beschäftigten der h_da, alle Promovierenden und Studierenden sowie 

alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im Rahmen eines Gastaufenthalts an der 

Hochschule Darmstadt forschen und publizieren. Soweit Publikationen und andere 

Schriftdokumente einen unmittelbaren Bezug zur Hochschule Darmstadt haben, gilt die 

Richtlinie auch für Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, Lehrbeauftragte sowie 

Stipendiatinnen und Stipendiaten. 

2 Konventionen 

Für die Benennung von Autorinnen und Autoren sowie ihrer Affiliation gelten die 

nachfolgenden Konventionen. 

2.1 Name der Hochschule 

Die Hochschule Darmstadt hat eine verbindliche standardisierte Affiliationsbezeichnung 

festgelegt. Der offizielle Name der Hochschule Darmstadt lautet „Hochschule Darmstadt". 

Sollte eine englischsprachige Bezeichnung zu • verwenden sein, ist die Bezeichnung 

„Darmstadt University of Applied Sciences" zu verwenden. Diese Namensbezeichnung ist bei 

allen Affiliationsangaben zu verwenden. Andere Bezeichnungen sind schon aus 

markenrechtlichen Gründen zu vermeiden. Das korrekte Kürzel lautet „h_da". Das Kürzel soll 

vor der ersten Verwendung eingeführt werden, indem bei der ersten Nennung in einem Text 

der Name vollständig ausgeschrieben wird und dahinter in Klammern die Abkürzung steht, wie 
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